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SATZUNG

der Gemeinde Uasbiittel über die Festlegung der Grenzen des m

Zusammenhang bebauten Ortsteites der Gemeinde Wasbuttel

(INNENBEREICHSSATZUNG)

Aufgrund des § 6 der Nieders. Geme1ndeordnung (NGO) und des § 34
Abs. 4 Z-iff. l BauBG hat der Rat der Gemeinde Uasbüttel in se -

ner Sitzung am ^SQ. fy. '. lP. folgende Satzung beschlossen:

§ l

Innerhalb des im beigefügten Lageplan (M l : 5. 000) gekennzeich-
neten Bereiches des im Zusammenhang bebauten Ortsteites von Was-

bijttel ist auf den rückwärtigen Grundstiicksfl ächen eine Bebauung

mit ei ngeschossigen Ei nzel häusern-m-i t höchGtcns zwei Wohnungen

zulässig

§ 2

Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung sowie der-
Durchführung des Anzeigeverfahrens im Amtsb att für den Landkrei's
Gifhorn in Kraft.

WasbUttel, d e n ^f. -P^. ,
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.NLAGE ZUR SATZUNG GEM. § 34 ABS. 4 BAUGB
DER GEMEINDE WASBUTTEL

ÜBERSICHT M 1:5000

RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH DER SATZUNG
GEM. § 3ü W BAUGB



Der Landkreis Glfhorn hat am | 5, 08. 90 mitgeteilt,
daß ein Verstoß gegen Rechtsyorschriften nicht geltend
gemacht wird (63/6170-01/60/64)

Landkreis Gifhorn
Der Oberkreisdirektor
Im Auftrage

Buthe
Ltd. Baudirektor




